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Nettopreis Bruttopreis 1)

ohne Schwachlastregelung
(Eintarifmessung)

Verbrauchspreis 28,96 ct/kWh 34,46 ct/kWh

Grundpreis 65,32 EUR/Jahr 77,73 EUR/Jahr

mit Schwachlastregelung
(Doppeltarifmessung)

Verbrauchspreis Hochtarif 29,70 ct/kWh 35,34 ct/kWh

Verbrauchspreis Niedertarif 28,10 ct/kWh 33,44 ct/kWh

Grundpreis 82,32 EUR/Jahr 97,96 EUR/Jahr

1) Rundungsdifferenzen können auftreten.

Für das Produkt werden durch die SWL Herkunftsnachweise für Strom aus erneuerbaren Energien 
 (Wasserkraft) verwendet, die durch die zuständige Behörde entwertet werden.

Die Nettopreise beinhalten die Netznutzungsentgelte, das Entgelt für den Messstellenbetrieb, die Strom-
steuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes, die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 und 2 der 
Konzessionsabgabenverordnung, die Umlagen nach § 12 Abs. 1 des Energiefinanzierungsgesetzes sowie 
die Umlage nach § 19 Abs. 2 der Stromnetzentgeltver ordnung.  

Es gelten die jeweils veröffentlichten Sperrzeiten sowie ggf. Hochtarif (HT)-/Niedertarif (NT)-Zeiten des 
jeweiligen Netzbetreibers.

Schwachlastregelung: Die Niedertarifzeiten NT (Schwachlast) werden vom örtlichen Netzbetreiber vor-
gegeben. Die übrigen Zeiten gelten als Hochtarifzeiten (HT). Die Schwachlastregelung kann nur gewählt 
werden, wenn hierfür die technischen Voraussetzungen erfüllt sind.

Preise gültig ab 
1. April 2024; 
staatliche Umlagen 
und Abgaben sowie 
Netzentgelte ab
1. Januar 2024


